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BFM-UBV Bürgerbewegung Für Morsbach, Wiesenstraße 9, 51597 Morsbach 

An den Rat der Gemeinde Morsbach                                                      
Herrn Bürgermeister Bukowski 
Rathaus 
51597 Morsbach    

        
Schaffung einer Stelle für Klimaschutzmanagement 
Morsbach, 30.01.2021 
    

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 

effektiver Klimaschutz kann nur dann gelingen, wenn die in der Kommune 
vorhandenen Kräfte gebündelt und zielgerichtet eingesetzt werden. Im Rahmen der 
Diskussion zur Gründung des neuen Umwelt- und Entwicklungsauschusses wurde 
dann aber deutlich, dass die Gemeindeverwaltung kein Personal vorhält um den 
weitreichenden und komplexen Anforderungen eines zeitgemäßen Klima- und 
Umweltschutzmanagements gerecht zu werden. Deutlich wird dies im Hinblick auf 
das vorhandene und aktuell gültige Klimaschutz und Klimaanpassungskonzept der 
Gemeinde. Dieses ist auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar und datiert auf 
den 23.11.2009. Hier ist somit akuter Handlungsbedarf. 

Wir beantragen daher die Schaffung einer Stelle für Klimaschutzmanagement und die 
Erstellung eines neuen Klimaschutzkonzeptes oder falls möglich, die Fortschreibung 
des bestehenden. Wir sind der Überzeugung, dass durch diese Maßnahmen nicht nur 
die Umwelt bzw. das Klima geschützt wird, sondern auch die Lebensqualität vor Ort 
steigen wird. Durch mögliche weitere Effizienzmaßnahmen kann unser Haushalt 
zudem langfristig entlastet werden. 

Zur Mitfinanzierung wird die Verwaltung gebeten, entsprechende Fördermittel zu 
beantragen. Laut Internetseite des Projektträgers Jülich wird die Erstellung von 
Klimaschutzkonzepten durch Klimaschutzmanagerinnen oder -manager sowie die 
Umsetzung erster Maßnahmen mit einer Regelförderquote von max. 65 Prozent 
unterstützt. Der Mindesteigenanteil beträgt 5 Prozent. Vom 1. August 2020 bis zum 
31. Dezember 2021 werden im Zuge des Corona-Konjunkturpakets der 
Bundesregierung alle Förderquoten in der Richtlinie um jeweils zehn Prozentpunkte 
angehoben. 

Zur Finanzierung des Eigenanteils schlagen wir vor, die Haushaltsposition 531900 - 
Aufw. für Zuschüsse übr.B in Höhe von 25.000 EUR zu nutzen. Bevor Projekte seitens 
der finanzschwachen Gemeinde mit Steuergeldern unterstützt werden, sollte zunächst 
ein tragfähiges und zukunftsgerichtetes Konzept entwickelt werden, damit die Gelder 
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der Bürgerinnen und Bürger zielgerichtet und effizient genutzt werden. Alles andere 
wäre sonst nur ein planloser und verzweifelter Versuch das Richtige zu tun. 

Weitere Begründungen -falls erforderlich- mündlich in den entsprechenden 
Sitzungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jan Schumacher 
- Fraktionsvorsitzender - 


